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RS OGH 1959/10/20 4Ob345/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1959

Norm

UWG §2 C2a

UWG §9

Rechtssatz

Die Irreführungsgefahr darf nicht isoliert von den Verhältnissen, unter denen die Werbung betrieben wird, beurteilt

werden. Massenartikel kauft der Konsument regelmäßig ohne besondere Aufmerksamkeit und 6üchtig, während

wertvolle Gegenstände mit größerer Achtsamkeit besichtigt zu werden pflegen.
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